
4 Beilage zu Nr 230 des GeueralAnzeigerfür Halle u den Saalkreis
zinen

aber WDer Fortſetzung aus der 3 Beilage
für Schlachträume gleichfalls bis Abends 7 Uhr geöffnet ſind Am
mer Freitag jeder Woche wird die Schlachtzeit Abends um eine
inem Stunde verlängert 21 Auguf

nnen Auguſte Halle a den I9 September 1896

v Der MagiſtratL Staude Winter
jort Die Stadtverordneten
tegel I W Dittenberger A Schulze A Roth
doch F Berghausſonn ViehhA iehhof Ordnung
der TVer Für die Benutzung des ſtädtiſchen Viehhofs zu Halle a S

vrerden die nachſtehenden Vorſchriften erlaſſen
41

Zweck des Viehhofes
ters Der von der Stadt Halle a S in Verbindung mit dem

r ſtädtiſchen Schlachthofe errichtete Viehhof iſt zur Abhaltung
den des Viehmarktes für Schlachtvieh und zur Einſtellung des

riaß letzteren vor und nach dem Markte ſoweit die Räumlichkeiten
hierzu ausreichen beſtimmt

Als Schlachtvieh gilt das zum Zwecke der Schlachtung hier
zum Verkaufe geſtellte Vieh folgender Art

nken Alle Arten von Rindvieh einſchließlich der Kälber Hammel
be and anderes Schafvieh Schweine und Ziegen
gen Pferde Hunde und Geflügel werden zum Schlachtviehmarkte
ge nicht zugelaſſen

den J Marktzeiten
und Alles Schlachtvieh der im S 1 hezeichneten Art darf nur
ten vährend der feſtgeſetzten Marktzeit gehandelt werden Es iſt
tälle demgemäß verboten vor Beginn der Marktzeit oder nach Be
ung endigung derſelben Angebote zu machen zu kaufen oder zu
und verkaufen Ausnahmsweiſe kann wenn ein Thier bei der
gen Schlachtung beanſtandet worden iſt aus den ſogenannten Ueber
ten ſtändern mit Bewilligung des Direktors nach Schluß der
in Marktzeit Erſatz angekauft werden

Für ſämmtliche Arten von Schlachtvieh wird an jedem
den Montag und Donnerstag Markt abgehalten bei einfallenden
ten Feiertagen am darauffolgenden Werktage
e in Die Marktſtunden ſind von März bis Oktober einſchließlich

von 8 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Mittags im November
llen Dezember Januar und Februar von 9 Uhr Vormittags bis
aks 1 Uhr Mittags
der Die oben bezeichneten Markttage und Marktſtunden können

vom Magiſtrate nach Bedürfniß geändert eingeſchränkt oder
erweitert werden Derartige Aenderungen oder Ausnahmen

d werden vorher in den hieſigen Zeitungen und außerdem ſpäteſtens
en an dem vorhergehenden Markttage durch Anſchlag in den Markt
ind hallen des Viehhofes bekannt gemacht
ich Beginn und Ende des Marktes werden durch ein Zeichen

mit der Marktglocke bekannt gegeben während der Dauer des
dem Marktes bleibt die Marktflagge gehißt welche eine viertel
ber Stunde vor Schluß des Marktes eingezogen wird

nde 8 3nutz 4 ZutrittJ Den Käufern iſt das Betreten des Viehhofes erſt bei Be
nich ginn des Marktes geſtattet Viehhändler und Fleiſcher haben

außerhalb der Marktzeiten nur zu ihrem eigenen Vieh Zutritt
Die Beſichtigung des Viehhofes kann nach Löſung einer

onſt Eintrittskarte geſchehen

hten 8der Zulaſſung von Treibernbei Die Gehülſen der Händler bedürfen zu ihrer Beſchäftigung
iber auf dem Viehhofe der Erlaubniß des Direktors Derſelbe

wird ihnen ein während ihres Aufenthaltes auf dem Viehhofe
ſichtbar an der Kopfbedeckung zu tragendes Abzeichen aus

ver hiändigen in deſſen Beſitz ſie verbleiben bis es ihnen abge
urch fordert wird
ther Die dem Vorſtehenden gemäß zugelaſſenen Perſonen haben
als auf Verlangen der Viehhofverwaltung bei der Fütterung der
den Thiere gegen entſprechende Vergütung mitzuwirken

S 2In Zutrieblten Die Schlachtthiere können dem Viehmarkte durch die Eiſen
in bahn zu jeder Zeit von der Landſtraße her von 5 Uhr Morgens
und bis 10 Uhr Abends zugeführt werden an Sonn und Feier
ung tagen wird jedoch von der Straße her Vieh nicht aufgenommen

Die Beförderung durch die Stadt unterliegt den polizei
lichen Beſtimmungen

delt s 6v Anmeldung des ZutriebesDas dem Viehhofe zugeführte Vieh iſt vor der Einführung

n in die Markthallen bezw vor der Entladung dem Aufſeher
der betreffenden Markthalle oder deſſen Stellvertreter nach

ung Gattung und Zahl ſowie unter Angabe des Namens Standes
und Wohnortes des Vieheigenthümers und ſeiner etwaigen

ben Verkaufsbevollmächtigten und der Art der Einbringung von
der Eiſenbahn oder von der Straße anzumelden Auf Ver
langen ſind über die Herkunft der Thiere genaue Angaben zu
machen

Zur Anmeldung des mit der Eiſenbahn ankommenden
Viehes iſt der auf dem Transportſcheine oder Frachtbriefe be
zeichnete Empfänger verpflichtet

8 7
Zeichnen des Viehes

zSJreeder Verkäufer von Vieh hat ein Zeichen für immer an
zunehmen und bei dem Direktor anzumelden durch welches die

ihm gehörigen Schlachtthiere kenntlich gemacht werden das
gewählte Zeichen muß auf Verlangen des Direktors geändert
werden

Der Händler hat das Zeichen bereits vor der Einbringung
des Viehes oder unmittelbar nachher anzubringen

89585 Rindvieh wird ohne Haarſchnitt an der linken Hüfte
Ginterbacke in die Markthalle 4 t eingelaſſen

ens 9ach 4 t Marktgebühren
den Für alle in den Viehhof eingeführten Thiere ſind Markt

Mittwoch den 30 September 1896

gebühren gemäß der beſtehenden Gebührenordnung an der
Kaſſe des Schlacht und Viehhofes zu entrichten
Die Narktgebühr wird für jedes Thier nur einmal
erhoben werden dagegen auf dem Viehhofe angekaufte Thiere
auf demſelben wieder zum Verkauf geſtellt ſo iſt die Gebühr
von Neuem zu bezahlen

Die Zahlung der Marktgebühr berechtigt zur Benutzung
der Markthallen der Marktſtälle der Tränke und der Streu
ſoweit letztere die Viehhofsverwaltung für erforderlich hält

Die Marktgebühr iſt ſofort bei der Einführung des
Viehes in den Viehhof an der Kaſſe gegen Empfang der

Markktkarte z entrichten iſt die Kaſſe zur Zeit der Ein
bringung geſchloſſen ſo erfolgt die Zahlung ſofort nach
Wiedereröffnung derſelben

Für Spanferkel bis zu 4 Wochen und für Lämmer und
Zicklein bis zu 15 Pfd Lebendgewicht iſt keine Marktgebühr
zu entrichten indeſſen müſſen dieſelben am Tage der Ein
bringung wieder aus dem Viehhofe entfernt werden

9Thieraegtuche Aufſicht

Kranke krankheitsverdächtige aus verſeuchten Gegenden
kommende unreife gefallene oder getödtete Thiere dürfen
dem Viehhofe nicht zugeführt werden

Alles auf demſelben ankommende Vieh unterliegt vor
ſeiner Einführung in die Markthallen zur Feſtſtellung ſeines
Geſundheitszuſtandes einer thierärztlichen Unterſuchung die
ſich insbeſondere auch auf Seuchen und anſteckende Krank
heiten zu erſtrecken hat

Den im veterinärpolizeilichen Jntereſſe zu treffenden
Anordnungen auch den beim Auftrieb und Abtrieb der
Thiere und den zur Prüfung des Geſundheitszuſtandes ge
gebenen Anordnungen der Thierärzte iſt Folge zu leiſten

Der Thierarzt hat auch über Unreife der Thiere zu
entſcheiden wobei als Regel feſtzuhalten iſt daß Kälber
mindeſtens 14 Tage alt ſein und mindeſtens 45 kg Lebend
gewicht haben müſſen

Mit ekelhaftem Ausſehen behaftete oder im Ernährungs
zuſtande ſtark herabgekommene ferner während der Zu
führung oder im Viehhofe verunglückte Thiere können je
nach dem Gutachten des unterſuchenden Thierarztes nach
der Sanitätsanſtalt verwieſen oder ſonſt vom Markte aus
geſchloſſen werden

Letzteres kann auch hinſichtlich bösartiger Thiere an
geordnet werden

Verendete und ſeuchenkranke Thiere ſind der Polizei
verwaltung zur Verfügung zu ſtellen

10enſſtellung des Viehes

Das eingebrachte Vieh iſt an den von dem Aufſichts
beamten angewieſenen Platz aufzuſtellen welcher ohne Ge
nehmigung des Aufſichtsbeamten nicht geändert werden darf
Rindvieh iſt feſt anzubinden

Die Aufſichtsbeamten ſind an der mit dem Stadtwappen
verſehenen Dienſtmütze kenntlich

8 11
Bekanntmachung des Marktverkehrs

Die Anzahl der bis zum Beginn des Marktes zuge
führten Thiere wird an einer hierzu beſtimmten Markttafel
amtlich angeſchrieben Dieſe Anſchreibung kann von den
hierzu Beauftragten während der Marktzeit abgeändert und
ergänzt werden

8 12
Handelsbeſtimmungen

Kauf und Verkauf auf dem Viehhofe geſchehen nach
freier Wahl der Handelnden entweder nach Stück nach
Schlachtgewicht oder Lebendgewicht Für den Verkauf nach
Schlachtgewicht bleibt der Erlaß beſonderer Beſtimmungen
vorbehalten

Es iſt verboten auf das zum Viehhofe eingeführte Vieh
Angebote zu machen ohne ſeine Aufſtellung an den hierzu be
ſtimmten Plätzen abzuwarten

Verboten iſt einen bereits angeknüpften Handel durch Ueber
bieten Einhandeln durch Zwiſchendrängen oder ſonſtwie zu
ſtören

Nach abgeſchloſſenem Verkauf hat der Verkäufer die Markt
karte an den Käufer abzugeben

S 13
Ermittelung der Marktpreiſe

Die Ermittelung der Marktpreiſe für den öffentlichen Markt
bericht und die Abfaſſung des letzteren erfolgt durch den Di
rektor welcher geeignete Perſönlichkeiten aus der Zahl der
Viehhändler und Fleiſcher zu Rathe ziehen wird Es werden
dabei die Preiſe ſoweit ausführbar ſowohl für Schlachtgewicht
wie für Lebendgewicht angegeben werden

8 14
Fütterungsordnung

Alles auf dem Viehhofe eingeſtellte Vieh muß zu den feſt
geſetzten Fütterungszeiten gefüttert werden

Die Fütterungszeiten ſind morgens von 8 Uhr und
nachmittags von 5 Uhr An den Markttagen wird jedoch
nur nachmittags gefüttert werden

Das Füttern und Tränken iſt durch die Einſteller ſelbſt
mindeſtens mit den von der Verwaltung zu beziehenden Tages
rationen zu bewirken Als ſolche gelten

a für ein Stück Großvieh 5 kg Heu
b für ein Schaaf oder Ziege 1 Kg Heu
c für ein Schwein 1 kg Futtermehl oder Mais in

Körnern

d für ein Kalb 2 1 Mehlſuppe oder abgerahmte Milch
Für ſolches Vieh welches längere Zeit auf dem Vieh

markte verbleibt kann von dem Direktor die vorgeſchriebene
Tagesration erhöht werden

Erfolgt die Fütterung nicht rechtzeitig oder nicht ordnungs
mäßig ſo iſt die Verwaltung berechtigt ſie für Rechnung und
Gefahr der Eigenthümer durch andere Perſonen bewirken zu
laſſen Die dadurch entſtehenden beſonderen Koſten deren
Betrag der Direktor des Schlacht und Viehhofes endgültig
feſtſetzt ſind ſogleich an der Kaſſe zu entrichten

Außer den feſtgeſetzten Futterrationen kann Futter w be

Treiben ſtattfinden

e Mengen gegen vorherige Baarzahlung verabfolgt
werden

Später als 4 Stunden vor Beginn des Marktes und
während deſſelben darf nicht gefüttert werden

Es iſt verboten Futter und Streu für die eingeſtellten
Thiere mitzubringen oder einzuführen Die Zahlung für das
Futter hat an der Kaſſe zu erfolgen und iſt die Quittung
vor dem Abtrieb des Viehs dem betr Auſſeher vorzuzeigenDen Aufſehern und Bedienſteten des Viehhofes t unter

ſagt die Futtergebühr ſelbſt in Empfang zu nehmen Die
Futterpreiſe werden je nach der Höhe der beſtehenden Markt
preiſe vom Magiſtrat auf mindeſtens ein Vierteljahr feſtgeſtellt
und in den Markthallen durch Anſchlag veröffentlicht

Der Einwand daß das von der Verwaltung verabreichte
Futter von dem Thiere nicht angenommen werde befreit nicht
von der Zahlung Wenn einzelne Thiere das Futter nicht
annehmen ſo wird es dem Futter der übrigen Thiere deſſelbenBeſitzers zugeſetzt iſt es bis zur nächſten Futternngszei nicht

aufgezehrt ſo verfällt es der Verwaltung

s 15
Streu

Das Streuen und Reinigen der Ställe Markthallen c
geſchieht durch Angeſtellte der Viehhofverwaltung

Die benutzte Streu und der Dünger ſind Eigenthum der
Viehhofverwaltung

8 16
Melken

Das Melken der Kühe bleibt den Eigenthümern überlaſſen
geſchieht daſſelbe nicht rechtzeitig oder regelmäßig ſo wird es
auf Anordnung der Viehhofverwaltung durch deren Bequf
tragte ausgeführt Jm letzteren Falle bleibt die gewonnene
Milch Eigenthum der Verwaltung der Eigenthümer des Melk
viehes kann dafür keinen Anſpruch auf Entſchädigung machen

s 17
Wiegen

Zum Wiegen des Marktviehes ſind ausſchließlich die auf
geſtellten Waagen gegen Entrichtung der Wiegegebühren zu
benutzen

Die Feſtſtellung des Gewichtes erfolgt in allen Fällen
durch die verpflichteten Aufſeher

Für jede Wägung iſt ein Wiegeſchein zu geben und zu
nehmen

Die Wiegegebühr hat der Verkäufer zu entrichten
Rückſtändige Gebühren werden im VerwaltungsZwangs

verfahren von dem zur Zahlung Verpflichteten eingezogen

S 18
Zeit des Abtriebes

Der Abtrieb des Viehes kann zu den im 8 S feſtgeſetzten
Zeiten ebenfalls geſchehen die Ueberführung nach dem Schlacht
hof indeſſen nur in der Zeit in welcher derſelbe für das
Schlachten geöffnet iſt

S 19
Anmeldung des Abtriebes

Jeder Abtrieb von Vieh darf erſt nach Entrichtung ſämmt
licher erwachſenen Gebühren und Erfüllung ſonſtiger Verbindlich
keiten worüber dem betreffenden Aufſeher die Gebührenquittungen

vorzulegen ſind geſchehen Dem Aufſeher iſt auch von der
Stückzahl der zu entfernenden Thiere und dem Namen des Ein
ſtellers Meldung zu machen

Bleibt Vieh länger als 3 Wochen im Viehhof ſtehen ohne
daß ſich der Eigenthümer meldet oder die entſtandenen Gebühren
entrichtet ſo iſt die Viehhofverwaltung berechtigt daſſelbe ohne
vorangegangenes gerichtliches Verfahren durch einen zur Ver
ſteigerung befugten Beamten zum laufenden Preiſe oder öffentlich
zu verkaufen und aus dem Erlös ſich bezahlt zu machen

8 20
Schluſz des Viehhofes

Späteſtens 2 Stunden nach Schluß des Marktes müſſen
ſämmtliche Verkaufshallen von dem aufgetriebenen Vieh geräumt
ſein inſoweit Anderes von dem Direktor oder ſeinem Stell
vertreter nicht ausdrücklich geſtattet wird Für die Händler
und deren Gehülfen iſt der Viehhof von morgens 7 Uhr bis
abends 6 Uhr geöffnet an Sonn und Feiertagen nur während
der Futterzeiten Die Schlußſtunde wird durch 2 im Zwiſchen
raum von 10 Miyuten erfolgende Zeichen mit der Marktglocke
bekannt gegeben Mit dem zweiten Zeichen haben ſich Alle
welche nicht dem Verwaltungsperſonale angehören oder nicht
beſondere Erlaubniß zum weiteren Verweilen erhalten haben
von dem Viehhofe zu entfernen

g 21
Nachtwache

Während der Nacht wird in den Stallungen des Schlacht
und Viehhofes ſeitens der Verwaltung Aufſicht geübt jedoch
iſt die Verwaltung berechtigt dem Eigenthümer bösartigen
Rindviehes die Bewachung deſſelben ſelbſt zu übertragen auch
im Weigerungsfalle auf deſſen Koſten das Erforderliche an
zuordnen

S 22
Schadenerſatz

Die Viehhofverwaltung verſichert das eingeſtellte Vieh gegen
Feuersgefahr ſonſtige Haftung übernimmt dieſelbe nicht
Falle von Brandſchäden wird an die Beſchädigten nach Maß
gabe der von den Verſicherungsgeſellſchaften bezahlten Ent
ſchädigungsſumme Erſatz geleiſtet

Für Beſchädigungen an den Baulichkeiten der Gas und
Waſſerleitung u den Geräthſchaften haften diejenigen welche
ſie verurſacht haben ſowie auch ihre Arbeitgeber oder die Eigen
thümer der Thiere durch welche die Beſchädigung bewirkt
worden iſt Die Viehhof Verwaltung hat die Wahl welche
der hiernach verantwortlichen Perſonen ſie in erſter Reihe in
Anſpruch nehmen will

S 23
Viehbeförderung auf dem Viehhofe und von dieſem nach

dem Schlachthofe
Die Beförderung des Viehes auf dem Viehhofe und von

dieſem nach dem Schlachthofe kann durch Fahren Tragen oder
Hierbei iſt jedes rohe Verhalten gegendie Thiere insbeſondere das Hetzen von Hunden ohne Meu

körbe heftiges Zerren an den Leitſeilen Schlagen mit Knütteln



e

e

h

Seile 14
Stoßen mit Füßen und Fäuſten Schleifen Tragen von Thieren
an den Beinen mit dem Kopfe nach unten das Schlagen in
die Augen verboten Kleinvieh darf nicht mit zuſauunen

ebundenen Beinen oder geknebelt angefahren werden und iſt
im Abladen zu heben nicht zu werfen

Mittwoch

BiBunullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen nur
mit verbundenen Augen an den Füßen in übljcher Weiſe ge
feſſelt von je 2 kräftigen erwachſenen Treibern geführt werden

Die auf dem Schlacht und Viehhofe zur Beförderung von
Vieh benutzten Wagen dürfen nur ſo ſtark beladen werden
daß die Thiere ohne gepreßt zu werden webeneinander ſtehen
oder liegen können

S 24
Verſchiedene Verbote

Verboten iſt auf dem Viehhofe

I alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen jede
Beläſtigung Anderer und jede Störung der Ordnung
jede Verunreinigung oder Beſchädigung
das Hauſiren
Trab oder Galoppfahren
jede Waſſervergeundung und das eigenmächtige Oeffnen und
Schließen der Gashähne und der Lüftungsvorrichtungen
Wagen und Karren an anderen als den hierfür an
gewieſenen Plätzen aufzuſtellen
mitgebrachte Hunde frei umherlaufen zu laſſen
Stallthüren offen ſtehen zu laſſen
die Annahme von Trinkgeld ſeitens der Angeſtellten des
Viehhofes
das Rauchen in den Markthallen und Ställen des Vieh
hofes

o 9

o

90

10

S 25
Strafandrohung und Anusweiſung

Diejenigen welche den Vorſchriften der Viehhofordnung
oder den von der Direktion des Schlacht und Viehhofes er
gehenden Anordnungen zuwiderhandeln oder ſich den Anord
nungen der Beamten nicht fügen desgl Betrunkene können
abgeſehen von der eintretenden Beſtrafung vom Viehhofe weg
gewieſen und entfernt werden

8 26
Beſchwerden

Beſchwerden ſind bei dem Direktor anzubringen Beſchwerden
äber dieſen beim Magiſtrat

s 27
Schluſzbeftimmung

Dieſe Viehhofordnung tritt am Tage nach der Bekannt
machung in Kraft

Die den gleichen Gegenſtand betreffende Viehhof Ordnung

v Oktober 1892 wird mit demſelben Zeitpunkte auf
gehoben

24 November

Halle a den 1895r 30 DecemberDer Magiſtrat Die Stadtverordneten
L S Staude Winter W Dittenberger

A Schulze H Werther
Emil Steckner

Orts Statut
betreffend die Errichtung riner Freibank

Auf Grund des S 11 der Städte Ordnung vom 30 Mai
1853 wird für den Gemeindebezirk der Stadt Halle a S
das nachſtehende Ortsſtatut z en

51
Verkaufe minderwerthigen aber genußtauglichen
für Rechnung der Eigenthümer wird von der Stadt
Halle a S eine Freibank errichtet und verwaltet

Zum
i ches

gemeinde

Der Freibank werden überwieſen
1 Alle bei der thierärztlichen Unterſuchung für minder

werthig jedoch genußtanglich erklärten Fleiſch und
Eingeweidetheile von im ſtädtiſchen Schlachthofe ge
ſchlachteten Thieren Pferde und Hunde ausgenommen

Minderwerthiges Fleiſch welches nicht Eigenthum
von Fleiſchern Wurſtmachern Fleiſchwaarenhändlern
Gaſt Schank Speiſewirthen oder Jnhabern von
Penſionaten iſt kann jedoch dem Eigenthümer gegen
die ſchriftliche Erklärung daß er es lediglich im eigenen
Haushalte verwenden werde herausgegeben werden

2 Alle im Schlachthofe gefundenen genußtauglichen Fleiſch
und Eingeweidetheile deren Eigenthümer durch die
Schlachthofverwaltung nicht am Tage nach der Auf
findung zu ermitteln iſt

g 3
Die Ueberweiſung an die Freibank und die Veſnnnung

darüber ob das Fleiſch in rohem oder gekochtem Zuſtande
verkauft werden ſoll erfolgt durch den Schlachthof Thierarzt

Das für minderwerthig erklkirte Fleiſch bleibt bis zum
Verkaufe in Verwahrung der Schlachthofverwaltung

Die Beförderung des Fleiſches nach der Freibank ge
ſchieht unter Aufficht der Schlachthof Verwaltung auf Koſten
der Eigenthümer

84
Das der Freibank überwieſene Fleiſch iſt mit einem

Stempel welcher die Aufſchrift Freibank Halle a trägt
und ſich in der Form von den übrigen Fleiſchſtemveln unter
ſcheiden muß abzuſtenpeln

S 5
Der Schlachthof Thierarzt hat nach Anhörung des Eigen

thümers je nach der Beſchaffenheit des für minderwerthig
erklärten Fleiſches den Verkaufspreis zu beſtimmen dieſer
darf des Marktpreiſes für Fleiſch mittlerer Güte nicht
überſteigen

8 6
Gegen die Anordnungen des Schlachthof Thierarztes

kann Veſchwerde beim Direktor des Schlachthofes erhoben
werden welcher endgültig z ſgfeidet

8

Der Verkauf des minderwerthigen Fleiſches geſchieht
unter Aufſicht der Polizei Behörde und der Schlachthof
Verwaltung ausſchließlich auf der Freibank und lediglich
durch die dazu angeſtellten Perſonen welchen der Verkauf
anderen Fleiſches in und außerhalb der Freibank unter
jagt iſt

GeneralAnzeiger für Halle und den Enalkreis
Das Freibankfleiſch darf nicht in größeren Gewichts

mengen als 3 Kilogramm an einen einzelnen Käufer ab
gegeben werden

Die Verkaufszeiten werden vom Direktor des Schlacht
hofes beftimmt und auf Koſten der Eigenthümer des Fleiſches
öffentlich bekannt gemacht

s 8
Der angeſtellte Verkänfer erhält das Fleiſch ſoweit es
in rohem Zuſtande zum Verkaufe beſtimmt iſt ausgekühlt
zugewogen das Gewicht des in gekochtem Zuſtande zu ver
bauſenden Fleiſches wird nach der Abkochung und Abkühlung
feſtgeſtellt Bei abgemagerten Rindern kann der Direktor
des Schlachthofes vor der Feſtſtellung des Gewichtes die
Unterſchenkel und Vorarmbeine aus dem Fleiſche entfernen
laſſen Der Nierent wird bei Riudern fetten Schafen
und Ziegen vor dem Zuwägen des Fleiſches ausgelöſt und
beſonders gewogen Fünf vom Hundert des feſtgeſtellten
Fleiſchgewichtes werden als Hauverluſt für den Verkäufer
in Abzug gebracht für Eingeweidetheile und ausgelaſſenes
Fett wird kein Verluſt berechnet

S 9

Den Preis desjenigen Fleiſches welches nicht innerhalb
3 Tagen auf der Freibank verkauft iſt kann der Direktor
des Schlachthofes nach eigenen Ermeſſen weiter herabſetzen

Fleiſch welches auf der Freibank in Fäulniß über
gegangen beim Verkauf als genußuntauglich erkannt oder
innerhalb fernerer 3 Tage nicht verkauft iſt wird auf An
ordnung des Direktors des Schlachthofes vernichtet

S 10
Der Verkäufer hat die tägliche Einnahme an die Schlacht

hofkaſſe abzuliefern und den Betrag für ein jedes Thier
nach beendetem Verkaufe daſelbſt abzurechnen
Der Eigenthümer des in der Freibank verkauften Flei
ſches erhält den Erlös nach Abzug der erwachſenen Anus
lagen und Gebühren von der Schlachthofkaſſe der Erlös
für Fleiſch deſſen Eigenthümer nicht zu ermitteln iſt ver
bleibt der Schlachthofkaſſe

8 11
Für Benutzung der Freibank ſind an Gebühren zu

entrichten
für ein Stück Großvieh 3,00

Schwein 1,00
Stück Kleinvieh 0,50

Fleiſchſtücke à 1 kg 0,05
Für Stellung des Verkäufers werden für jedes

Kilogramm Jteiſchgewigh nach Abzug des Hanverluſtes von
5 Procent an Gebühren 2 Pfg erhoben

Für Abkochen des Fleiſches ſind zu enrichten
für ein Stück Großvieh 4,00 Mk

Schwein 1,50
Stück Kleinvieh 0,50

S 12
Dieſes Ortsſtatut tritt am Tage nach der Bekanntmachung
in Kraft

Das den gleichen Gegenſtand betreffende Ortsſtatut vom
c Rovember 1892 wird mit demſelben Zeitpunkte auf
gehoben

24Halle a den 24 November 895
30 December

C S
Der Magiftrat

Staude Winter
I

Die Stadtverordneten
W Dittenberger A Schulze

Emil Steckner
Vorſtehendes Ortsſtatut wird hierdurch genehmigt
Merſeburg den 22 Mai 1896

Namens des Bezirks Ausſchuſſes

J V Klingholz

H Werther

B A 2999

Bekanntmachung
Nachſtehende Polizei Verordnungen werden hiermit

öffentlichen Kenntniß gebracht

Halle a den 22 September 1896
Die BPolizei Berwaltung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

Polizei VBexrordnung
Auf Grund der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die

Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 und der 88 143
144 des Geſetzes über die allgemeine Landes Verwaltung vom
30 Juli 1883 wird

bezüglich der Benutzung des ſtädtiſchen Schlachthofes
zu Halle a S mit Zuſtimmung des Gemeinde Vorſtandes
Folgendes verordnet

Jn den Schlachträumen des ſtädtiſchen Schlachthofes darf nur
24 Novbr

während der in der SchlachthofOrdnung vom Deebr 1895
feſtgeſetzten Zeiten unter den dort beſtimmten näheren Vor
ſchriften geſchlachtet werden

An Sonn und Feiertagen darf nur in Nothfällen nach
Maßgabe der Beſtimmungen über die Sonutagsruhe ſowie nach
vorher bei der Schlachthof Verwaltung eingeholter Erlaubniß
geſchlachtet werden

Am erſten Weihnachts Oſter und Pfingſttage iſt das
Schlachten ganz verboten

zur

8 2
Abgeſehen von der Schlachthofwirthſchaſt iſt der Zutritt

nur zu den in der Schlachthofordnung bezeichneten Räumen
und während der in derſelben feſtgeſetzten Tageszeiten geſtattet
Außerhalb dieſer Zeiten darf ſich auf dein Schlachthofe Niemand
ohne die für jeden einzelnen Fall ſpeciell zu ertheilende Erlaub
niß der Schlachthof Verwaltung aufhalten Kindern
14 Jahren i der Zutritt überhaupt Unerſagt

unter

30 September Nr 230
Schlachtzeit dürfen ohne beſondere Erlaubniß der Schlachthof
Verwaltung nur diejenigen Perſonen den Schlachthof betreten
d V in demſelben auf das Schlachten bezügliche Geſchäfte
haben

Der Eintritt in die Schlachträume iſt nur den dienſtlich
erſcheinenden Beamten den Probenehmern der öffentlichen
Trichinenſchau den Fleiſchern ihren Geſellen und Lehrlingen
und den beſtellten Lohnſchlächtern geſtattet Der Zutritt in
das Maſchinen und Keſſelhaus und in das Trichinenſchau
zimmer iſt lediglich den hierbei Angeſtellten und den vor
bezeichneten Beamten ſowie den von Letzteren eingeführten
Perſonen geſtattet allen anderen Perſonen ſtrengſtens unterſagt

8 3
Hunde dürfen in den Schlachthof nur dann eingeführt

werden wenn ſie zum Schlachten beſtimmt oder als Zugthiere
eingeſpannt ſind Dieſelben müſſen mit Maulkorb verſehen
ſein und ohne Verzug an den dazu beſtimmten Orten ſicher
untergebracht werden

Auf Anordnung der Schlachthof Verwaltung ſind bösartige
oder ſolche Hunde welche zu Störungen Anlaß geben oder
mit anſteckenden oder ekelhaften Krankheiten behaftet ſind ſeitens

der Einbringer aus dem Schlachthofe zu entfernen und dürfen
ferner dahin nicht mitgebracht werden

Das Aufſtellen von Wagen und Karren oder von Vieh
auf den Straßen vor dem Schlachthof ſowie das Aufſtellen
und Stehenbleiben von Perſonen vor den Zugängen und inner
halb der Thore iſt unterſagt

Auf den Straßen des Schlachthofes dürfen Vieh Fleiſch
Schlachtabgänge oder ſonſtige Artikel außer in den dazu beſonders
beſtimmten Räumen weder feilgeboten noch verkauft werden
Die Aufſtellung von Hauſirern daſelbſt iſt verboten Die Ein
fahrt in den Schlachthof und die Ausfahrt iſt nur durch die
hierzu beſtimmten Thore geſtattet Zum Schlachten beſtimmte
Pferde und Hunde ſind dem Pfeferdeſchlachthaus durch das
Thor des Viehhofes direkt zuzuführen Alles auf dem Schlacht
hof verkehrende Fuhrwerk darf nur im Schritt fahren

Die Einfahrt in die Verbindungshalle iſt nur ſolchen Fuhr
werken geſtattet welche zur Aus und Einfuhr von Fleiſch be
ſtimmt ſind Dieſelben dürfen hier nur ſo lange ſtehen bleiben
als zu ihrer Be und Entladung nöthig iſt

Den Anordnungen der Schlachthofbeamten bezügl der An
fahrt und Aufſtellung der Fuhrwerke und Handkarren hat
Jedermann ſofort und unbedingt Folge zu leiſten

8 5
Bei der Beförderung des Viehes auf dem Schlachthofe

iſt jedes rohe Verhalten gegen dasſelbe insbeſondere das
Hetzen mit Hunden heftiges Zerren an Sprung und Leit
ſeilen Schlagen mit Knütteln Stoßen mit Füßen und
Fäuſten Schleifen Tragen an den Beinen mit dem Kopfe
nach unten das Schlagen in die Augen unterſagt Klein
vieh und Schweine dürfen nicht mit zuſammengebundenen
Füßen oder gekuebelt angefahren werden Kleinvieh iſt beim
Ausladen zu heben nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen
nur mit verbundenen Augen an den Füßen in üblicher
Weiſe gefeſſelt von je zwei kräftigen erwachſenen Treibern
geführt werden Für den Transport nach dem Schlachthofe
gelten die beſtehenden oder ergehenden volizeilichen Beſtim
mungen

6Nur zum Schlachten e Thiere dürfen in den

Schlachthof eingeführt werden der Abtrieb lebenden Viehs
von dem Schlachthofe nach außen iſt unterſagt

Das auf den Schlachthof gebrachte Vieh iſt zur Feſt
ſtellung ſeines Geſundheitszuſtandes ſowohl vor als nach
dem Schlachten einer Unterſuchung durch die vom Magiſtrate
hierzu beſtimmten Sachverſtändigen zu unterwerfen

Die nicht über den Viehhof auf den Schlachthof gelangen
den Thiere ſind nach Anmeldung beim Pförtner zum Zwecke
der thierärztlichen Unterſuchung zunächſt auf den ſüdlich der
Sanitätsanſtalt gelegenen Platz zu führen

Die Unterſuchung der zum Schlachten beſtimmten Pferde
und Hunde hat auf dem Hofe des Pferdeſchlachthofes zu er
folgen

S T
Thiere welche bei der Unterſuchung vor der Schlachtung

krank oder krankheitsverdächtig befunden werden dürfen nicht
in den allgemeinen Schlachthallen geſchlachtet werden ſondern
ſind nach Anweiſung des Unterſuchungsbeamten von den Be
ſitzern in die hierzu beſtimmten Beobachtungs oder Schlacht
räume zu bringen

Ueberhaupt iſt allen auf Grund der Unterſuchung in
veterinär polizeitichem Jntereſſe ergehenden Anordnungen des
Sachverſtändigen von den Einbringern von Vieh ſowie deren
Leuten Folge zu leiſten

S 8
Thiere welche nicht zum ſofortigen Schlachten in die

Schlachthallen eingeführt werden können ſowie alle vom Tranus
port erhitzten oder ſtark ermüdeten Thiere müſſen in den in
dem Schlachthof befindlichen Stallungen an den von den Auf
ſichtsbeamten bezeichneten Stellen untergebracht und dort ſo
lange als der unterſuchende Thierarzt es für erforderlich er
achtet verwahrt werden

Jn den Ställen müſſen die Thiere ſoweit nicht abgeſchloſſene
Räume Buchten für dieſelben hergerichtet ſind ſicher befeſtigt
werden Die Buchtenthüren ſind ſtets ſofort wieder zu ſchließen

S H
Das Mitbringen von Streu und Futter für das in die

Ställe des Schlachthofes gebrachte Vieh iſt nicht geſtattet
Futter und Streu ſind vielmehr von der Verwaltung zu be
ziehen

8 10
Die Beſtimmungen der Schlachthof Ordnung vom

24 November 1895 über die Art und Reihenfolge der Benutzu9 December ß bungder Schlacht und übrigen zum Schlachthofe gehörigen Räume
ſowie der zu denſelben gehörigen Geräthſchaften ſind von Allen
welche Zutritt zu der Anlage haben ſtreng zu beachten

11
Vor der Tödtung ſind die Thiere an den dazu beſtimmten

Vorrichtungen genügend zu befeſtigen
Während der Die Tödtung muß ſchnell mit Vorſicht und ohne Quälerg
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8 12
Das Schlachten von Kälbern die nicht mindeſtens 14 Tage

alt ſind und deren lebendes Gewicht nicht mindeſtens 45 Kilogr
beträgt iſt unterſagt Nur ausnahmsweiſe kann ein Kalb von
geringerem Gewicht mit Genehmigung des Direktors geſchlachtet

werden
8 13

Das beim Schlachten abfließende Blut muß von den
Schlachtenden mit den hierzu beſtimmten in den Schlachthallen
vorräthig gehaltenen Gefäßen möglichſt vollſtändig aufgefangen

werden
Von der menſchlichen Nahrung bleibt ausgeſchloſſen und in

Folge deſſen im Schlachthaus zurück
1 Das Blut von ſolchen Thieren denen beim Schlachten

der Schlund aufgeſchnitten wurde das Blut ſänmts
licher nach israelitiſchem Ritus getödteten Thiere und
dasfenige der mittelſt Halsſtich getödteten Hammel
Schafe und Ziegen

2 Das Blut von Thieren welche bei der Unterſuchung
nach der Schlachtung mit Lungenſeuche Tuberkuloſe
Rothlauffenche und ähnlichen anſteckenden Krankheiten
behaftet befunden und begauſtandet ſind auch wenn das
Fleiſch derſelben für genießbar erachtet worden iſt

Vor der Feſtſtellung des Ergebniſſes der thierärztlichen
Umerſuchung der geſchlachteten Thiere darf das Blut derſelben
on der Schlachtſtelle nicht entfernt werden Zum Transport

Blutes vom Schlachthofe in die Stadt ſind dicht ver
loſſene Geſfäße zu verwenden

14

Für die eitere Verarbeitung der getödteten Thiere ſind die
24 November

1895
9 December

Zeſtimmungen der Schltachthof Ordnung vom

mioßgebend

Das Auſblaſen des Fleiſches der Schlachtthiere iſt ver
noten

S 15
Zum Wiegen von Fleiſch und anderen Theilen dürfen nur
in den Schlachthallen vorhandenen Waagen benutzt werden
Mitbringen eigener Waagen iſt nicht geſtatteton

S 16
Die Schlachtenden ſind verpflichtet bei ihren Thieren vor

bei oder nach der Schlachtung beobachtete krankhafte Ver
ändernngen den Unterſuchungsbeamten ſofort zu melden und
ſobald das geſchlachtete Thier geöffnet iſt die zweite thier
ärztliche Unterſuchung 5 6 zu beantragen Vor Beendigung
derſekben und vor vollſtändiger Abſtempelung der einzelnen

örpertheile darf kein Theil des geſchlachteten Thieres von der
Zchlachtſtelle entfernt werden Jnsbeſondere iſt unterſagt vor

der thierärztlichen Beſichtigung krankhafte Veränderungen aus
den Thieren und von den Eingeweiden zu entfernen Solche
Theile müſſen im Schlachthofe verbleiben und ſind uach Zer
fenerung von den Schlachtenden an den dazu beſtimmten Ort

bringen Vergl S 16 des Regulativs für die Unterſuchung
Schlachtviehs und des von auswärts in den Stadtbezirk

9 September
3 October

892 er Sachverſtändige hat mit Rückſicht auf den Ge
jeitszuſtand des Thieres darüber zu entſcheiden ob alle

welche Theile deſſelben unbedenklich genoſſen werden
ob das Fleiſch minderwerthig oder zur menſchlichen

ng ungeeignet iſt Die ausgeſchlachteten Schweine ſind
auſ Hem bevor ſie von der Schlachtſtelle entfernt werden

irfen nach den dieſerhalb beſtehenden landespolizeilichen Be
limmungen auf Trichinen zu unterſuchen

Den in Folge dieſer Unterſuchungen bezüglich der Behandlung
des Fleiſches der geſchlachteten Thiere ergehenden Anordnungen
ver Sachverſtändigen iſt Folge zu leiſten

Als minderwerthig jedoch noch genußtauglich iſt ins
beſondere anzuſehen das Fleiſch

a von zu alten oder abgemagerten aber ſonſt geſunden
Thieren und von Zuchtebern und uneagſtrirten Ziegen
böcken ſowie von zu jungen Thieren

d von ſogenannten Spitzebern Kryptorchiten inſofern
es nicht nach Lage des Falles für ungenießbar erklärt
werden muß ſollte Fleiſch von Spitzebern nach an
geſtellter Kochprobe frei von üblem Geruche befunden
werden ſo kann es zum freien Verkehr zugelaſſen
werden
von kranken Thieren ſoweit es nicht ekelhaft und nicht
geeignet iſt die menſchliche Geſundheit zu ſchädigen
ſo von Thieren die mit Lungenſeuche oder Tuberkuloſe
Perlſucht behaftet ſind Jnwiefern das Fleiſch der

mit Tuberkuloſe behafteten Thiere zum Verkehr frei
zugeben oder zu vernichten iſt unterliegt den landes
polizeilichen Beſtimmungen
von Thieren mit Abzehrungskrankheiten die durch
nicht im Fleiſch ſitzende und nicht auf den Menſchen
übertragbare Paraſiten bedingt ſind
von den in Folge von Erſtickungsgefahr Gehirn
entzündung Darmentzündung Verſtopfung und
Knochenbrüchen nothgeſchlachteten Thieren ſowie den
in Folge von Schwergeburten innerhalb 6 Stunden
nach begonnenem Geburtsakte nothgeſchlachteten
Thieren Das Fleiſch von Thieren welche binnen
24 Stunden nach erlittenen Knochenbrüchen Ver
wundungen und Quetſchungen nothgeſchlachtet worden
nd kann vom Unterſuchungsbeamten unter Um
änden auch zum freien Verkehr zugelaſſen werden

k von geringgradig finnigen Thieren es muß jedoch
deren Fleiſch vor dem Verkaufe auf der Freibankunter Aufſicht der Schlachihef Batwaltung voll

ſtändig gargekocht werden
Iſt das Fleiſch eines geſchlachteten Thieres zum menſch

lichen Genuſſe ungeeignet befunden ſo wird daſſelbe nach
Maßgabe der geſetzlichen Beſtimmungen der Polizei Ver
waltung zur weiteren Verfügung überwieſen

C

Halle a S eingebrachten friſchen Fleiſches vom
S

D
wo

GBeneral vie er fur
Jeder Fleiſcher und üderhaupt Jeder der den Schlacht

hof benntzt hat bei ſeinen Arbeiten die größte Reinlichkeit
zu beobachten und die benutzten Arbeitsſtellen und Geräth
ſchaften wieder in vollkommen gereinigten Zuſtand zu ver
ſetzen Jhre eigenen Geräthſchaften haben die Schlachtenden
mit Beendigung ihrer Arbeit wieder aus dem Schlachthofe
zu entfernen wenn nicht der Direktor deſſelben im einzelnen

Verboten iſt auf dem Schlachthofe
1 alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen

jede Beläſtigung Anderer und jede Störung der
Ordnung
jede Verunreinigung oder Beſchädigung des Schlacht
hofes und ſeiner Geräthe ſowie das Fortwerfen

von Papierſtücken
3 das Mitbringen geiſtiger Getränke in die Schlacht

räume Ställe und Kaldaunenwäſchen
4 jede Waſſervergeudung Dampfverſchwendung und

das eigenmächtige Oeffnen und Schließen der Gas
hähne und der Ventilationsvorrichtungen
Wagen Karren und Geräthſchaften an anderen als
den hierfür beſtimmten Plätzen hinzuſtellen oder
ſtehen zu laſſen

6 in den Schlachthaklen den Schlachtſtällen und in
dem Kühlhauſe Tabak zu rauchen und Cigarren
oder Tabakspfeifen ſie mögen brennen oder nicht
im Munde oder in der Hand zu halten ſowie

7 Kleider in den Schlachtränmen aufzuhängen oder
in den zum Umkleiden beſtimmten Räumlichkeiten
Blut und thieriſche Theile aufzubewahren

8 19
Der Transport des Fleiſches und der Abfälle aus dem

Schlachthof uach der Stadt darf nicht mit lebendem Vieh
zuſammen und nur mittelſt zugedeckter Wagen oder Karren
erfolgen Sind die Wagen oder Karren nicht mit feſten
Verſchlußdeckeln verſehen ſo muß das Fleiſch mit reinen
Tüchern vollſtändig bedeckt werden

Ebenſo muß wenn ausgehäntetes Fleiſch geuteinſchaft
lich mit noch nicht ausgehäutetem Fleiſch transportirt wird
letzteres mit reinen Tüchern vollſtändig umhüllt ſein

Die zum Transport des ausgeſchlachteten Fleiſches aus
dem Schlachthofe dienenden Wagen müſſen ſich in reinem
Zuſtande befinden namentlich müſſen die Wagenhretter und
Seitenwände ſowie die zur Unterlage für das Fleiſch
dienenden Theile frei von Blut Schmutz und Fett ſein

s 20
Den zur Durchführung dieſer Beſtimmungen ſowie zur

Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Schlachthofe er
gehenden Anordnungen der Schlachthof und Polizeibeamten
iſt ſeitens derjenigen welche auf dem Schlachthofe ſchlachten
oder ſonſt daſelbſt verkehren Folge zu leiſten

5 21
Uebertretungen vorſtehender Verordnung ſowie der in
88 1 2 10 11 und 142 genannten Vorſchriften der

Schlachthof Ordnung vom

2

o

24 November
9 December

weit dieſelben nicht nach den allgemeinen Geſetzen mit höherer
Strafe zu ahnden ſind mit einer Geldſtrafe bis zu 30 Mark
im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft beſtraft
Jn gleiche Strafe verfällt derjenige welcher das Kühlhaus
ohne Befngniß betritt oder entgegen den Beſtimmungen des
S 19 der vorgenaunten Schlachthofordnnng benutzt

8 22
Vorſtehende Polizei Verordnung tritt am Tage nach

deren Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatte in
Kraft

Die den gleichen Gegenſtand betreffende Polizei Ver
ordnung vom 15 December 1892 wird mit demſelben Zeit
punkte aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Bolizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

v 2Solizei Verordunung
Auf Grund der 88 5H 6 und 15 des Geſetzes über die

PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 G S S 265 und
der 88 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30 Juli 1883 wird hierdurch

zur Regelung des Verkehrs auf deu Schlachtvieh
märkten und dem ſtädtiſchen Viehhofe

mit Zuſtimmung des Gemeindevorſtandes für den Stadtbezirk
Halle a S Folgendes verordnet

I

Jn Gemäßheit des Beſchluſſes des Provinzialraths der
Provinz Sachſen vom 25 November 1892 dürfen Schlacht
viehmärkte d h Märkte für das zum Zwecke der Schlachtung
zum Verkauf kommende Vieh folgender Art

Rindvieh Kälber Hammel und anderes Schafvieh
Schweine und Ziegen

nur auf dem hierſelbſt Freiimfelderſtraße Nr 42 gelegenen
ſtädtiſchen Viehhofe

an jedem Mountage und Donnerstage
oder falls dieſe Tage auf Feſttage fallen am nächſtfolgenden
Werktage abgehalten werden und iſt es daher nicht geſtattet

1895 werden

8 2
Bezüglich der Marktzeiten des Zutritts zum Viehhof ſo

wie des Verkehrs auf demſelben ſind die Vorſchriften der Vieh
November

30 December
8 3

Die Zuführung von Marktvieh darf niemals über den
Schlachthof erfolgen auch iſt dieſelbe von der Straße her an
Sonn und Feiertagen unterſagt

Der Transport durch die Stadt unterliegt den bezüglichen

hof Ordnung vom 1895 maßgebend

polizeilichen Beſtimmungen

S 4
Kranke krankheitsverdächtige aus verſeuchten Ortſchaften

ſtammende unreife gefallene oder getödtete Thiere dürfen in

gne and den Saaltrefs

Falle eine Ausnahme geſtattet

Schlachtvieh der genannten Art bei den alljährlich auf dem
hieſigen Roßplatze abgehaltenen vier Viehmärkten aufzutreiben

9

e

30 September Seite I
Alles auf demſelben ankommende Vieh iſt vor ſeiner Ein

führung in die Markthallen zur Feſtſtellung ſeines Geſundheits
zuſtandes einer thierärztlichen Unterſuchung zu unterwerfen und
haben die in Folge derſelben in veterinärpolizeilichem Jntereſſe
ergehenden Anordnungen genaue Beachtung zu finden

Seuchenkrank oder verdächtig befundene oder auf dem Vieh
hof krepirte Thiere ſind behufs Ueberweiſung an die Sanitäts
Anſtalt der PolizeiVerwaltung zur Verfügung zu ſtellen

Bei dem Transport des Viehes auf dem Viehhofe un
von dieſem nach dem Schlachthofe ift jedes rohe Verhalten
gegen die Thiere insbeſondere das Hetzen mit Hunden ohne
Maulkörbe heftiges Zerren an den Leitſeilen Schlagen mit
Knütteln Stoßen mit Füßen und Fäuſten Schleifen Trager
von Thieren an den Beinen mit dem Kopfe nach unten das
Schlagen in die Augen verboten Kleinvieh darf nicht mit
zuſammengebundenen Beinen oder geknebelt transportirt werden
und ift beim Abladen zu heben nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Rindvieh dürfen
nur mit verbundenen Augen an den Füßen in üblicher
Weiſe gefeſſelt und von je 2 kräftigen erwachſenen Treibern
transportirt werden

Die auf dem Viehhofe zur Beförderung von Vieh be
nutzten Wagen dürfen nur ſo ſtark beladen werden daß die
Thiere ohne gepreßt zu werden nebeneinander ſtehen oder
liegen können

S 6
Hunde dürfen in den Viehhof nur dann mitgebracht

werden wenn ſie als Zughunde eingeſpannt ſind oder zum
Viehtreiben verwendet werden Dieſelben müſſen mit Manl
korb verſehen und ohne Verzug an den beſtimmten
Orten untergebracht werden Biſſige oder leicht reizbare
Hunde in den Viehhof einzuführen iſt überhaupt unterſagt

S I

Dazu

Arbeitshülfe jeglicher Art darf auf dem Viehhofe nun
durch ſolche Perſonen geleiſtet werden welche von der
Direktion des Schlacht und Viehhofes mit dem vor
geſchriebenen Abzeichen verſehen ſind

S 8

Futter und Streu für das in den Viehhof eingebrachte
Vieh darf von den Einſtellern des letzteren nicht eingeführt
ſondern muß von der Verwaltung bezogen werden ebenſo
iſt das Mitbhringen eigener Waagen nicht geſtattet

S 9

Verboten iſt auf dem Viehhofe
1 alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen jed

Beläſtigung anderer Perſonen und jede Störung der
Ordnung
jede Verunreinigung oder BVeſchädigung
das Hauſiren
Trab oder Galoppfahren
jede Waſſervergendung und das eigenmächtige Oeffnen
und Schließen der Gashähne und der Ventilations
vorrichtungen

6 Wagen und Karren an anderen als den hierfür an
gewieſenen Plätzen aufzuſtellen
mitgebrachte Hunde frei umherlaufen zu laſſen

8 Stallthüren offen ſtehen zu laſſen
9 das Rauchen in den Markthallen

Viehhofes

X

Sie v

und Ställen des

8 10
Wer den Beſtimmungen dieſer Polizei Verordnung und

den im 8 2 genannten Vorſchriften der Viehhof Ordnung vow
24 November
30 December
Ordnung auf dem Viehhofe gegebenen Anordnungen der
Angeſtellten oder der Polizeibeamten zuwiderhandelt wird
ſoweit nicht andere geſetzliche Strafbeſtimmungen namentlich
der 8 149 Nr 6 der Reichsgewerbeordnung vom 21 Jnni 1869

1895 ſowie den zur Aufrechterhaltung der

Platz greifen mit Geldſtrafe bis zu 30 Mk und im Falle
des Unvermögens mit verhältnißmäßiger Haft beſtraft

t

Dieſe Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren
r 7Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatte in Ki

Die den gleichen Gegenſtand betreffende Polizei Ver
ordnung vom 18 October 1895 wird mit demſelben Zeit
punkte aufgehoben

Halle a 22n September 1896
Die Polizei Verwakktung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

Dolizei Verordnung
betr die Einbringung den Verkauf und Verbrauch
Fleiſch welches von auswärts geſchlachtetein Vieh herrühet

der

Auf Grund der 88 5 6 und 15 des Geſehes über die
PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 und der s 143
144 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30 Juli 1883 wird mit Zuſtimmung des Gemeinde Vorſtandes
für den Stadtbezirk Halle a S Folgendes verordnet

8

Wer von auswärts friſches Fleiſch von nachſtehenden
Gattungen von Schlachtvich

Rindvieh Schweine Kälber
Eſel Maulthiere und Hunde

in den hieſigen Stadtbezirk einführt
führen bäßt um es

a auf dem Markte in öffentlichen oder Privatverkaufsſtättep
feilzubieten oder

b als Wurſtmacher zu Wurſt zu verarbeiten oder
c in einer Gaſt Schank oder Speiſewirthſchaft zum Ge

nuß für Gäſte zuzubereiten hat daſſelbe ohne Rückſicht darauf
ob es bereits vorher verkauft bezw gekauft iſt im hieſigen
Schlachthofe auf ſeine Genußtauglichkeit unterſuchen zu laſſen

Dieſelbe Vorſchrift gilt auch für das ganz durchgeſalzene
Fleiſch ſowie für Lebern von Kälbern und Schweinen welch
in friſchem oder gepökeltem Zuſtande von auswärts eingeftrhu
werden Gehacktes Fleiſch und Bratwürſte ſind wegen der Un
durchführbarkeit der Unterſuchung und Abſtempelung von de
Einführung überhaupt ausgeſchloſſen

Für die Erfüllung dieſer Anordnungen iſt neben demjenigen

Schafe Ziegen Pferde

oder durch Andere ein

den Viehhof nicht gebracht werden welcher das Fleiſch einführt auch der Empfänger verantwortlich
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ſofern letzterer das betreffende Fleiſch nicht in einem hieſigen
offenen Geſchäft gekauft hat

S 2
Das vorgedachte Fleiſch darf nur bei Tage und zwar in

den Monaten April bis September des Vormittags von 6 bis
11 Uhr in den übrigen Monaten des Vormittags von 7 bis
11 Uhr eingeführt werden und iſt bevor es irgendwo feil
geboten oder niedergelegt wird auf dem direkteſten Wege dem
Schlachthofe zur Unterſuchung zuzuführen

8 3
Das zu unterſuchende Fleiſch muß in größeren Stücken

vorgelegt werden und zwar das von Großvieh Bullen Ochſen
Kühen Färſen Pferden Eſeln und Maulthieren mindeſtens
in Vierteln das von Schweinen und Kleinvieh in Längs
hälften nur die in S 1 Abſ 1 gedachten Lebern dürfen einzeln
zur Unterſuchung vorgelegt werden

Von auswärts eingeführte ausgeſchlachtete Kälber dürfen
nur dann im Ganzen oder in Stücken im hieſigen Ge
meindebezirke feilgeboten oder verkauft werden wenn die Nabel
gefäße vollſtändig verſtopft ſind und das Schlachtgewicht
mindeſtens 28 Kg beträgt

Von dem Fleiſche des betreffenden Thieres dürfen die dazu
gehörigen Bruſteingeweide Lunge und Herz ſowie Leber Milz
und Nieren noch nicht abgetrennt ſein Befinden ſich dieſe
Theile nicht ſämmtlich an dem zur Unterſuchung vorgelegten
Fleiſche ſo muß durch eine an demſelben bezw der Verpackung
befeſtigte Beſcheinigung oder Stempel eines approbirten Thier
arztes oder der Verwaltung eines öffentlichen unter thierärzt
licher Kontrolle ſtehenden Schlachthauſes nachgewieſen werden
daß das Thier von welchem das Fleiſch herſtammt beim
Schlachten geſund oder doch mit erkennbaren Krankheitszeichen
nicht behaftet geweſen iſt Bei ſolchen Schweinen welche nach
Ausweis aufgedrückter Stempel bereits durch einen angeſtellten
Beſchauer auf Trichinen unterſucht ſind kann die nochmalige
mikroſkopiſche Unterſuchung unterbleiben

Dieſe Beſcheinigungen bezw Stempel ſind dem unter
ſuchenden Thierarzte vorzulegen und bleiben in deſſen
Händen

8 4
Das zum Genuß tauglich befundene Fleiſch iſt an ge

eigneten Stellen mit dem amtlichen Fleiſchſtempel welcher
ſich in Farbe und Form von dem Stempel für das im
Schlachthofe ausgeſchlachtete Fleiſch zu unterſcheiden hat zu
verſehen

Sowohl dieſer Stempel als auch die einem jeden Fleiſch
rinbringer im Schlachthofe ertheilte Quittung über die er
hobene Schaugebühr iſt den kontrollirenden Polizeibeamten
auf Verlangen vorzuzeigen

8 5
Das für ungeeignet zur menſchlichen Nahrung befundene

Fleiſch iſt der PolizeiVerwaltung zur weiteren Verfügung
zach Maßgabe der geſetzlichen a rktinunnnges zu überweiſen

Erſcheint dem unterſuchenden Thierarzte das Fleiſch
verdächtig ohne daß die Art der Erkrankung aus dem Be
funde der zur Unterſuchung vorgelegten Theile ſicher feſt
geſtellt werden kann ſo iſt derſelbe berechtigt die Herbei
ſchaffung der noch fehlenden Eingeweide Darm Gebärmutter
u ſ zu verlangen Können die verlangten Eingeweide
nicht innerhalb 24 Stunden zur Stelle geſchafft werden
oder iſt das Fleiſch unvorſchriftsmäßig eingebracht S 3
oder erſcheint daſſelbe wenn auch nicht ungeignet zum
Genuß ſo doch minderwerthig im Sinne des S 16 der
Polizei Verordnung über die Benutzung des hieſigen Schlacht
hofes vom heutigen Tage ſo muß daſſelbe unter polizei
licher Kontrole und auf Koſten des Einbringers wieder aus
dem Stadtbezirk geſchafft und darf unter keiner Form nach
demſelben zurückgebracht wenden

S 7

Sowohl auf den öffentlichen Märkten als in den öffent
lichen und Privatverkaufsſtätten iſt das nicht in dem
ſtädtiſchen Schlachthofe hierſelbſt ausgeſchlachtete Fleiſch von
dem daſelbſt ausgeſchlachteten geſondert feilzubieten Die
Privatverkaufsſtellen müſſen von der Polizei Verwaltung
genehmigt ſein auch dürfen auf dem Wochenmarkte zum
Feilbieten ſolchen Fleiſches nur die hierzu von der Polizei
Verwaltung angewieſenenen Plätze benutzt werden

Der Verkauf auswärts geſchlachteten Fleiſches im Wege
des Hauſirens iſt verboten

S 8
Beim Einbringen in die Stadt iſt an den Transport

mitteln beim Feilhalten iſt an den Verkaufzsſtätten an ſicht
barer Stelle eine Tafel mit der Aufſchrift

Auswärts geſchlachtetes Fleiſch
mit wenigſtens 5 cm großen t un anzubringen

Zuwiderhandlungen gegen vorgehende Beſtimmungen
werden ſoweit nicht die höheren Strafen des S 14 des

18 März 1868 irkt ſi fNärz W68 erwirkt ſind mit Geldſtrafe
Seſetzes vom 9 März 1881

im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger

8 10

is zu 30 Mk
Haft beſtraft

Vorſtehende Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren
Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatt in Kraft

Die denſelben Gegenſtand betreffende Polizei Verordnung
vom 15 December 1892 wird mit demſelben Zeitpunkte
aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Dolizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

Bolizei Verordnung
betreffend den Verkauf minderwerthigen Fleiſches

Auf Grund der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die
PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 ſowie der 88 143
und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30 Juli 1883 wird mit Zuſtimmung des Gemeindevor
Kandes für den Stadtbezirk Halle a S Folgendes verordnet

5 1

Das Fleiſch der im hieſigen ſtädtiſchen Schlachthofe ge

ſchlachteten Thiere welches in Gemäßheit der Vorſchriften des
8 16 der Polizei Verordnung über die Benutzung des Schlacht
hofes vom heutigen Tage bei der thierärztlichen Unterſuchung
für minderwerthig jedoch genußtauglich erklärt iſt darf nur in
einer allein für dieſen Zweck beſtimmten Verkaufshalle der ſog
Freibank verkauft werden

Von auswärts eingeführtes und für minderwerthig erklärtes
Fleiſch iſt ſelbſt von dieſer Verwerthung ausgeſchloſſen und
nach Vorſchrift des S 6 der Polizei Verordnung vom heutigen
Tage über die Einbringung den Verkauf und Verbrauch von
auswärtigem Fleiſch wieder aus dem Stadtbezirk zu entfernen

8 2
Die als Freibank beſtimmte Verkaufsſtelle hat über oder

an der Eingangsthüre ein Schild zu führen welches die deut
liche Aufſchrift

Freibank
in mindeſtens 15 cm hohen Buchſtaben zeigt

38 3

Das der Freibank überwieſene Fleiſch iſt je nach den
von dem Thierarzt für die Verwendung gegebenen Beſtimm
ungen in rohem oder in gekochtem Zuſtande zum Verkauf zu
bringen und in erſterem Falle mit einem Stempel zu verſehen
welcher die Aufſchrift Freibank Halle trägt und ſich in der
Form von den übrigen auf dem Schlachthofe gebrauchten
Fleiſchſtempeln unterſcheidet

s 4
Der Verkauf auf der Freibank ſteht unter der Auſſicht der

Polizeibehörde und der Schlachthofverwaltung und darf nur
durch die dazu angeſtellten Perſonen ausgeübt werden Den
letzteren iſt der Verkauf anderen Fleiſches in und außerhalb
der Freibank unterſagt

8 5
Fleiſch aus der Freibank darf an Fleiſcher Fleiſchverkäufer

Fleiſchwaarenhändler Wurſtbereiter Gaſt Schank und Speiſe
wirthe nicht verkauft und von ſolchen Perſonen weder ſelbſt
noch durch Beauftragte erworben werden

S 6
Die Urſache der Ueberweiſung des Fleiſches an die Frei

bank und der für den Verkauf feſtgeſetzte Preis ſind auf einer
an der Verkaufsſtelle angebrachten leicht ſichtbaren Tafel in
deutlicher Schrift anzugeben

L

Den Beſtimmungen dieſer Verordnung über minderwerthiges
Fleiſch unterliegen in gleicher Weiſe Eingeweidetheile welche
für minderwerthig erklärt ſind

g S
Uebertretungen dieſer Vorſchriften werden mit Geldſtrafe

bis zu 30 Mark im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger
Haft geahndet

8 9
Dieſe Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren Be

kanntmachung im amtlichen Verordnungsblatt in Kraft Die
denſelben Gegenſtand betreffende Polizei Verordnung vom
15 December 1892 wird mit demſelben Zeitpunkt aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Bolizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter

Staude

Handel und Börse
Bank Aktien

Berliner Börse Berliner Handels Ges 8 1152 500
vom Breslauer Disk Bank 7 117,602do Wechs Bank 5 106 00b2628 September 1896 Darmstüädter sDeutsche Bank 10 189 70b7do Genossenschafts b 6 121 00h26

Banknoten Diskonto Kommandit 10 209,60b2
Dresdener Bank 8 159 10b26Englische Banknoten 20345 h Leipzig Kreditanstalt 11 210 756

Französische Noten 81,90b4 5ſalerbank 7 106 00626Italienisehe v ar 75 6obz feininger Hypothek B 6 129,756
Oesterreichische 100 FI 169 95b2 Iſitteldeutschr Kreditb 112,50b26
Kussische 100 R 216,70b2 Nationalb für Dentsehl s 141,75 ba
Schweizer 7 100 F 80 706 Oesterreich Kredit 117

Prenss Boden Kredit 7 140,60b2 G
ODeutsche Fonds und Staatspapiere do Centr Bod Kr 9 17150b2

re Reichsbank S 156 10b2Deutsche Reichs Anl 4 104 Russische Bank 12 124606
do do 103 25b2 Säcehsische Bank 4/ 122 75do do 90b2 J Schaaff haus Bank V 7 1a2 90bPreuss Cons Anleje 4 103 Schlesischer Bank Voer 130,00b2
do do 103,300do do s LStaats Schnldscheine 3 100,206 uHailesche Stadt Ani r industrie und Bergwerks Aktion

3 26e n C S bodr Allgem KRlektr Gesell 11 231 75b26
Anglo Kont Guano 72 25b26
Anhalter Kohlen 4 1112,00b2z
Berliner Böhm hrauh 11 249,000

Ausländische Fonds

Buenos Ayr G A 5000 43,00b26
Chinesische Anleihe 105,75b2 6
Italienische Rente 5 87,906Lissab St Anl 86 I u II 4 69 60b2

6Mex Anl 1000 n 500 6 94 00b7
o go 1890 6 34 00p7do St Eisenb Oblig 5 84,60b2Oesterr Gold Rente 4 104,256

do Papier Rente ardo Silber Rente 4 101,60b7
Port Staats Anl 88 89 41,406Röm St Anml II VIII 486,75hb2 G
Rumän fund sdo amort 5 93 300do do 1891 4 87 00b2Russ cons Anl 1880/85 4 10240b7
do Gold Anl V 1894 3 98,90b Bdo cons Kisenb Anl 4 103,5062

o 0 ser 4 108,50b2Serbische Gold Pfdbr 587 30b2
do Rente 1895 4 62,60b76

Ungar Goldrente 1000 4 103 40b2
do do 500 4 1103 40b2z
do do 100 4 153 406do E G A 89 1000 4 104 40B
do do 100 4 104,40B

Eisenbahn Stamm Aktien

Dortmund Gronan E 5 164,50b2z
Lübeck Büchen 7 148 10b2
Mainz Lndwigshafen 5 118,30b2
Alarien burg Allawka 2 389,75b2
Ostpreuss Südbahn 3 8s,80b2
Ital Mittelmeerbahn 5 9350b2z

Wechs el

Amsterd Rott 100 FI 8 T 168,20b
Brüssel Antw 100 r s T 80 75b2z
London 1 Lstrl 8 T 20,37b2
Paris 100 Fr 8 T 80 90b2Wien 100 FI 8 T 169 90b2
Schweiz 100 Fr 8 T 80,80b2
Ital Plätze 100Läre 10 T 75,40b2
Petersburg 1008R 3M 213 40b2

Privat Diskont s

do Br Patzenhofer 5 23000bz70
do do Schultheiss 14 278,75b26
do HElektrizit W 12 245,20b2 G

Bochumer Gnussstahl 7 1163,00b2 6
Cröllwitzer Papier 18 228,506
DHannenbaunm s 115 25b2
Donnersmarckhütte 8 155 50b26
Dortmunil Union St Pr 0 44 40b2
Eilenburger Kattun o 88,10bzRisenhütte Thale St Pr 0 81,00b26
Gelsenkirchen Bergw 7 1175 10bzGlauziger Zuckerfabrik 6 110,00B
Greppiner Werke 4 1100 256
Grosse Berl Pterdebahn 12 360 00b z B
Hallesche Maschinen 32 422 00

133 00b2 G
170 ,406027

183,25B

liamburger Packetfahrt 5
Harpener Bergbau 5
Hartmann Sächs M F 8
Heinrichshall 6Hibernia Shamrock 7 181,50bzHildebrand Mühlen 9 164 75b2z
Hörder Hütten konv 0 15306

do St Prior A 0 43,000Kaliwerke Aschersleb 5 140 753
Kette Dampfschitffahrt 74 00b2 G
Körbisdort Zuckerfabr 9 112 80b2z
Lauchhammer konv 10 157,50b
Laurahütte 4 160,50b2 G
Leipz Brauer Riebeck 10 212 756
Leopoldshall chem Fb 4 89 40b2B
Massen Bergbau 2 136,0062Norddeutscher Lloxd 0 1111,75b2z
O Schles Risenb Bed 95256

do Eisen Industrie 2 119 606b26
Phönix B Akt Litt A 6 1173,25b2

do abgest 10 175,80b26
Pluto r 8 184,75h2do 0 konv sPomm Maschinen konv 0 80,80b2
Riebeck Aontanwerke 10 181,00b26
Rositzer Kohlen 9 164,25Bdo Zuckerfabrik 167,20b2
Sächs Thür Braunkohbl 6 121006

o St Pr 6 126,756Stasstfurt Chem Vabrik 11 176 50b2
Stettiner Cem Bredow 4 130,00b26
Stollberger Zink Akt 2 69,75626do do St Pr 7 140,90b2
Trust Aktien 1 13 186,00b2z
Westeregeln Alkali 10 168,80b26
eher Maschinen

Benerar Anzeiger für Halle und den Saalkreis

20 h

c c e

30 September Nr 230
A a GKe r

Magdeburg 28 September Kornznekerexel von 92 10,55 10,70 Korn
zneoker exclusive s8 Rendement 10,10 10,25 Nachprodukte exelusive 75
hendement 7,40 8,00 Stetig Brodrafftinade I 24,60 Brodrafünade U
24,25 Gem Rafünade wit Fass 23,50 24,50 Mlelis l mit Fass 22,50 Fest
Kohrneker l Prodnkt Transito f a B Hamburg pr September Gd
Br pr Oktober 942/ bez u Br pr Novemhber December 960 bez 9,62 Br
pr Januar März 9,90 bez u Br pr April Mai 10 12 Gd 10 177 Br Besser

Hamburg 28 September Rüben ſkohzucker l Prodnkt Kants 88 frei
an Bord Hamburg pr Septbr 9,07 pr Decbr 57 pr März 9,90 Dlatt

Paris 28 September Rohzücker ruhig 88 loco 26 Weisser
Zneker matt Nr 3 pr 100 Kilogr pr t 26 pr Oktober 27pr Oktober Janunar 27 pr Januar April 28

London 28 September 96 Javazuoker 11 ruhig Rüben Roh
z ueker loco 9 ruhig

Kaffee
Hambdurg 28 September Kaffee good average Santos pr Oktober 47

pr März 47 RuhigAmsterdam 28 September Ja va Kaffee good ordinary 51Havre 28 September Kaffee good avernge Santos pr September 59 25

pr December 57,25 pr Alärz 57,50 Kaum behauptet
Getreide Oele fette und SpiritueBerlin 28 September Weizen loco 142 165 September 158,75 Oktober

158,00 December 156 50 flan Roggen loco 117 125 September 122 75
Oktober 122,75 December 124,75, behanptet Hafer loco September
126,50 Oktober 122,50 Decbr 124 behauptet Gerste loco Futter
gerste 114 183 Küböl loco Oktober 52,00 December 52,00 flauSpiritus 70er Waanre loco 89,20 September 42,50 Oktober 42,50 November
42 50 December 42,60 Januar flau 5600r Waare loco Petro
lenm loco 21 80

iamburg 28 September Weizen loco matt holsteinischer loco neuer 150
bis 154 Roggen loco matt hiesiger mecklenburg loco neuer 124 128
russischer loco ruhig 855 88 Haker fest Gerste fest Küböl tfestloco 52 Spiritus nunverzollt fest pr September Oktober 20 Br
pr Oktober Novbr 20 Br pr November December 20 Br pr December
Januar 20 r Kaffee behauptet Umsatz 3500 Sack Fetroleum festStandard white loco 6,75 Wetter Sturm und Regen

Wer noel nieht Leſer
des General Anzeiger iſt der verſuche einmal ein Probe Abonne
ment für 50 Pfennig Der
GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
erſcheint täglich Nachmittags außer Sonntags und orientirt ſeine Leſer
durch populär geſchriebene Leitartikel über alle wichtigen politiſchen
vorkommniſſe und Tagesfragen und giebt in einer Fülle kurzge
faßter Nachrichten eine überſichtliche Anſchauung der allgemeinen poli
tiſchen Lage Ein umfangreicher Depeſchendienſt und gute
Jnformationen ermöglichen es die Leſer des General Anzeiger
auf s Schnellſte über alle Ereigniſſe von allgemeinem Intereſſe auf dem
CLaufenden zu erhalten Große Sorgfalt verwendet der General
Anzeiger auf die Berichterſtattung über alle Vorgängein Halle
und Umgebung und iſt der
e Greneral Anzeiger zweifellos das
beſtunterrichtete Blatt in allen communalen
Angelegenheiten der Stadt Halle

Jn ausführlichſter Weiſe berichtet der GeneralAnzeiger ferner über
Cheater und Muſik Gerichtsverhandlungen Vereinsangelegenheiten und
alle bemerkenswerthen Ereigniſſe aus der Umgebung Der General
Anzeiger iſt zugleich

Armntliches Verordnungsblatt
des Magiſtrats zu Halle a S
und erſcheinen ſämmtliche Bekanntmachungen des Magiſtrat
offiziell nur in dem General Anzeiger für Halle und
den Saalkreis Die Haltung des General Anzeiger iſt abſolw
unparteiiſch

Für das Feuilleton erwarben wir wiederum mehrere hochpackend
Romane die allſeitig großes Intereſſe erregen werden

Dieſe außerordentliche Reichhaltigkeit bietet keine andere Feitung fih
den ſo billigen

Abonnemenktspreis von 50 Pfennig
pro Monat frei ins Haus

durch die Poſt bezogen unter Ar 2706 des Poſtzeitungskatalogs Mk 50
pro Ouartal ohne Beſtellgeld

Gleichzeitig empfehlen wir den Heneral Anzeiger als wirke
ſamſtes Jnſertions Organ Der

2 7 0General Anzriger hat nachweislich

W r J tgrößte Abonnentenzahl von allen in
72 2erſcheinenden Vlättern

Abonnenten haben monatlich gegen Vorzeigung der Abonnements
Quittung ein Jnſerat von zwei Zeilen frei Von heute ab ein
laufende Beſtellungen auf den General Anzeiger berechtigen zum
koſtenloſen Bezug des Blattes bis Ende September a c Sämmtliche
Poſtanſtalten Landbriefträger unſere ſämmtlichen Filialen und Austräger
ſowie die Expeditionen des Heneral Anzeiger Gr Ulrichſtr 57
Leipzigerſtr in und Finksgartenſtr i5 nehmen Beſtellungen jeder
zeit entgegen

Man verſtehe ein Probe Abonnement

Sommerfahrplan
Abfahrt nach Ankunft von

Magdeburg 1222 V b Cöthen
455 717 V 3 105 V 1188

182 N 3 325 553
714 85 N 173 1048 N

Leipzig 257V 438 551 72
7 918 1022 101152 1583 N 3 4090

517 5885 620 M
715 842 98l N 3118 128 N

Aſcheréleben Halberſtadt 458
,787V ,1 2 130 317

618 N 1080 M bis Halberſtadt
von da ab Schnellzug nach Aachen

Nordhauſen Kafſel 589
50 V his Sangerhauſen nur
Werktags 722 V bis Nord
hauſen nur Sonn u Feſttags
914 1100 1200 V bis
Eisleben nur Werktags 189 R
bis Eis eben nur Sonn und

Feſttags 220 338 N 2
62 100 1110 N bis
Nordhauſen

Berlin Anhalt 1228 V
P 427 7060 912 112

152 538 558 N824 87 N b Bitterfeld
D 97 N

Sorau Guben 730 71183 255 623 1110
N bis Torgau

Thüringen 34 546 780 P
bis Stadtſulza nur Sonn und

Feſttags 3 8 D 959
1028 1048 V nach Stutt
gart und München 1127
110 222 352 589 N
720 N bis Merſeburg 53 4

7 N nach Eiſenach und Mün
chen 946 N bis Köſen 3
117 N bis Exfurt D 1157 N

Magdeburg 2V 9 P von
Cöthen 5 10 106BV 125 N 3 348 58

790 912 M 3 1059 N
Leipzig 12 7 689 V78 V 3 723 98 101185 V 17 N 78 1

35 428 529 79
738 835 N 3 931
1029 RN 10 N

Aſchersleben Halberſtadt 588
V v Cönnern nur Werktags
715 1012 1241 57
582 98 1158 N

Nordhanſen Kaſſel 6 V von
Nordhauſen 720 958 V
122 416 N von Eisleben
216 N 2 528 79 M von

Eisleben nur Werktags 8 N
9 R von Eisleben nur Sonn
und Feſttags 1029 10768 R
von Nordhauſen nur Sonn

und Feſttags

Verlin Anhalt 259 45 V
738 V von Bitterfeld Do V
10 8 V 104 V 1128 27 N
5320 732 9 118 ND 1153 N

Soran Guben 696P v Torgau
1020 12 325 788 N
108 1020 N

Thüringen V v München
D422 538 V v Merſeburg

4 2 V von Erfurt 9
1023 18 21 5526 8 N von Stutt

gart und München 828
D 94 10 5 N von 2
v n und Feſttags

e
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